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Allgemeine Einkaufsbedingungen 
 

1. Geltungsbereich; Vertragsschluss 

1.1 Für Lieferungen und Leistungen des Lieferanten gelten 

diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen, soweit keine an- 

derweitigen Vereinbarungen getroffen wurden. Andere Allge- 

meine Geschäftsbedingungen, insbesondere Allgemeine Lie- 

ferbedingungen des Lieferanten, gelten auch dann nicht, 

wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen 

wurde oder bestellte Waren/Leistungen vorbehaltlos ange- 

nommen wurden. 

 
1.2 Bestellung und Annahme bedürfen der Schriftform. Die 

Annahme der Bestellung hat auf dem dafür vorgesehenen 

Vordruck auf der Bestellung zu erfolgen, sofern keine ander- 

weitige Vereinbarung getroffen wurde. 

 
1.3 Mündliche Vereinbarungen jeder Art bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Bestel- 

ler. Die Schriftform wird auch durch Datenfernübertragung 

oder Telefax erfüllt. 

 
1.4 Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von 

zwei Wochen seit Zugang an, so ist der Besteller kostenfrei 

zu deren Widerruf berechtigt. 

 
2. Lieferung; Folgen von  Terminüberschreitungen 

2.1 Vereinbarte Termine sind verbindlich. Umstände, die ihre 

Einhaltung unmöglich machen, oder verzögern sind dem Be- 

steller sofort mitzuteilen. Maßgebend für die Einhaltung des 

Liefer-/Leistungstermins ist der Eingang der Ware oder Voll- 

endung der Leistung beim Besteller oder dem in der Bestel- 

lung genannten Liefer-/Leistungsort („Erfüllungsort“). 

 
2.2 Teillieferungen bedürfen der Zustimmung des Bestellers. 

 
2.3 Der Lieferant ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass gelie- 

ferte Ware oder Ersatzteile hierfür für einen Zeitraum von 15 

Jahren nach der letzten Lieferung zu angemessenen Bedin- 

gungen an den Besteller geliefert werden können. Beabsich- 

tigt der Lieferant während oder nach Ablauf dieser Frist die 

Lieferung entsprechender Ware oder Ersatzteile hierfür einzu- 

stellen, so informiert er den Besteller hierüber umgehend 

schriftlich und gibt ihm Gelegenheit zu letztmaligen Bestel- 

lungen. 

 
2.4 Für  den  Fall  des  Verzugs  mit  vereinbarten   Liefer- 

/Leistungsterminen kann der Besteller – soweit nicht etwas 

anderes ausdrücklich vereinbart wurde - pauschal ohne 

Nachweis des Schadens für jede vollendete Woche der 

Überschreitung einen Betrag in Höhe von 0,5 %, max. 5 % 

des Gesamtwertes der Bestellung verlangen. Darüber hinaus 

stehen dem Besteller die gesetzlichen Rechte zu. Die An- 

nahme der verspäteten Lieferung oder Leistung enthält kei- 

nen Verzicht auf die Entschädigung. Es ist auch dann zu zah- 

len, wenn kein ausdrücklicher Vorbehalt bei Annahme ausge- 

sprochen wird. 

 
3. Preise;  Zahlungsbedingungen; Gefahrübergang 

3.1 Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Ist 

keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die 

Preise frei Werk verzollt (DDP gemäß Incoterms 2010) ein- 

schließlich Verpackung. 

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist darin nicht enthalten. 

 
3.2 Rechnungen können nur bearbeitet werden, wenn diese 

– entsprechend den Vorgaben in der Bestellung – die dort 

ausgewiesene Bestellnummer sowie sonstigen Zuordnungs- 

merkmale angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser 

Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verant- 

wortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu 

vertreten hat. 

 
3.3 Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt 

die Begleichung der Rechnung innerhalb von 60 Tagen netto 

ab Fälligkeit der Entgeltforderung und Eingang sowohl der 

Rechnung als auch der Ware bzw. Erbringung der Leistung. 

 
3.4 Der Lieferant trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs 

und der zufälligen Verschlechterung der Ware bis zur An- 

nahme durch den Besteller oder seinem Bevollmächtigten an 

dem Ort, an dem die Ware auftragsgemäß zu liefern ist. 

 
4. Abnahme 

Ist eine behördliche Prüfung oder Abnahme der Lieferungen- 

und /oder Leistungen oder von Teilen derselben vorgeschrie- 

ben, so erfolgt sie im Werk des Lieferanten, sofern keine an- 

derweitige Vereinbarung getroffen ist. 

 
5. Versand 

5.1 Der Versand der Ware ist bis spätestens bei Abgang der 

Lieferungen im Werk des Lieferanten anzuzeigen. In Ver- 

sandanzeigen, Frachtbriefen und Paketanschriften muss die 

Versandanschrift, die Bestellnummer einschließlich Positions- 

nummer des Bestellers angegeben werden. Sendungen, für 

die der Besteller die Frachtkosten ganz oder teilweise zu tra- 

gen hat, sind zu den günstigsten Frachttarifen bzw. nach den 

Versandvorschriften des Bestellers zu befördern. Rollgelder 

am Empfangsort werden nicht gezahlt. Die Versandvorschrif- 

ten insbesondere der Ort, an den die Lieferung zu erfolgen 

hat, der zugleich Erfüllungsort ist, sind in der Bestellung an- 

zugeben. 
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5.2 Zur Vermeidung von Transportschäden aufgrund fehlen- 

der oder mangelhafter Ladungssicherung hat der Lieferant 

das Ladungsgut vom abholenden Frachtführer sichern zu 

lassen. 

 
6. Verpackungen 

6.1 Der Lieferant verpflichtet sich, die von ihm hergestellten 

oder bearbeiteten Waren nur in solchen Verpackungen zu 

versenden, die nach Art, Form und Größe umweltfreundlich 

sind und der Verpackungsverordnung in ihrer jeweiligen Fas- 

sung, sowie sonstiger Vorschriften über die Verpackung sei- 

ner Waren entsprechen. 

 
6.2 Unabhängig davon, ob es sich bei der Verpackung um 

Transport-, Verkaufs- oder Umverpackungen handelt, erklärt 

sich der Lieferant bereit, diese Verpackungen nach Gebrauch 

kostenlos zurückzunehmen und einer erneuten Verwendung 

oder einer stofflichen Verwertung außerhalb der öffentlichen 

Abfallentsorgung zuzuführen. Der Besteller verpflichtet sich, 

von ihm erkannte Mehrwegverpackungen ordnungsgemäß zu 

behandeln und in bestmöglichem Zustand dem Lieferanten 

kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

 
7. Mängelrüge 

Der Besteller ist bestrebt, eingehende Lieferungen auf Men- 

ge, Transportschäden und offensichtliche Sachmängel zu 

kontrollieren, soweit und sobald dies nach ordnungsgemä- 

ßem Geschäftsgang tunlich ist. Mängel werden vom Besteller 

umgehend nach Entdeckung gerügt. Der Lieferant verzichtet 

insoweit auf den Einwand verspäteter Mängelrüge. 

 
8. Mängelhaftung 

8.1 Der Lieferant haftet dem Besteller dafür, dass die bestell- 

te Ware bzw. Leistung zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges 

frei von Sach- und Rechtsmängeln ist. 

 
8.2 Teilt der Besteller dem Lieferanten den Einsatzzweck und 

den Einsatzort für die zu liefernde Ware mit, so sichert der 

Lieferant die Eignung seiner Lieferung und Leistung für diesen 

Zweck/Ort zu. 

 
8.3 Bei Vorliegen eines Sach- oder Rechtsmangels stehen 

dem Besteller die gesetzlichen Mängelansprüche ungekürzt 

zu, soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird. 

 
8.4 Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht 

grundsätzlich dem Besteller zu. Sollte der Lieferant nicht un- 

verzüglich nach Aufforderung durch den Besteller mit der 

Nacherfüllung des Vertrages, d.h. der Mangelbeseitigung 

oder Ersatzlieferung, beginnen, so steht dem Besteller in 

dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von Gefahren 

oder zum Zwecke der Schadensvermeidung/-minderung, 

das Recht zu, die vom Besteller gewählte Art der Nacherfül- 

lung auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder 

durch Dritte vornehmen zu lassen. Das gleiche Recht hat der 

Besteller bei Fehlschlagen oder Verweigerung der Mangel- 

beseitigung oder Ersatzlieferung. 

 
8.5 Wird der Besteller von Dritten in Anspruch genommen, 

weil im Zusammenhang mit der Lieferung/Leistung des Liefe- 

ranten Rechte Dritter verletzt werden, so ist der Lieferant ver- 

pflichtet, den Besteller auf erstes schriftliches Anfordern von 

diesen Ansprüchen freizustellen. 

Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle 

Aufwendungen, die dem Besteller aus oder im Zusammen- 

hang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwen- 

digerweise erwachsen 

 
8.6 Mängelansprüche verjähren – außer in den Fällen der 

Arglist – in 36 Monaten, gerechnet ab Gefahrübergang, so- 

weit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde. Erfüllt 

der Lieferant seine Nacherfüllungsverpflichtung durch 

Ersatzlieferung, so beginnt für die als Ersatz gelieferte Ware 

nach deren Ablieferung die Verjährungsfrist neu zu laufen. 

 
8.7. Der Lieferant verpflichtet sich, die dem Besteller 

infolge des Mangels entstehenden Ein- und Ausbaukosten 

sowie die Transportkosten zum/vom Einsatzort in den Fällen 

zu tragen, in denen die mangelhafte Lieferung/Leistung der- 

artige Kosten nachweislich verursacht. Der Besteller empfiehlt 

daher dem Lieferanten eine spezielle Haftpflichtversicherung 

für Ein- und Ausbaukosten sowie die Transportkosten 

zum/vom Einsatzort abzuschließen, deren Deckungssumme 

mindestens € 250.000,00 je Einzelfall betragen sollte. 

 
9. Software 

9.1 An Software, die zum Lieferumfang gehört, einschließlich 

ihrer Dokumentation erhält der Besteller das Recht zur Nut- 

zung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen und in dem 

für eine vertragsgemäße Verwendung der Software erforderli- 

chen bzw. in dem gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69a ff 

UrhG). 

 
9.2 Der Lieferant prüft die Software vor deren Auslieferung 

oder Installation auf einem System des Bestellers oder des- 

sen Endkunden auf Viren, Trojaner und andere Computer- 

schädlinge durch aktuelle, marktübliche Virenschutzpro- 

gramme. 

 
10. Qualitätssicherung 

10.1 Der Lieferant verpflichtet sich, die permanente Qualitäts- 

sicherung seiner Ware durch Anwendung eines geeigneten 

Qualitätssicherungssystems, z.B. DIN EN ISO 9001 ff oder 

gleichwertiger Art und vom Besteller vorgegebene bzw. sonst 

geeignete Qualitätsprüfungen und -kontrollen während und 

nach der Fertigung seiner Waren zu gewährleisten. Über die- 

se Prüfungen hat er eine Dokumentation zu erstellen. 

 
10.2 Der Besteller hat das Recht, einen Nachweis über das 

Qualitätssicherungssystem des Lieferanten zu verlangen und 

sich von der Art der Durchführung der Prüfungen und Kon- 

trollen an Ort und Stelle, gegebenenfalls auch bei Unterliefe- 
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ranten, zu überzeugen, sowie ein Audit im Unternehmen des 

Lieferanten durchzuführen. 

 
10.3 Der Lieferant hat dem Besteller unaufgefordert Ände- 

rungen in der Zusammensetzung des verarbeiteten Materials 

oder der konstruktiven Ausführung seiner Lieferungen oder 

Leistungen unverzüglich anzuzeigen. Die Änderungen bedür- 

fen der schriftlichen Zustimmung des Bestellers. 

 
10.4 Die dem Lieferanten bekanntgegebenen Qualitätssiche- 

rungsleitlinien des Bestellers bzw. die mit dem Lieferanten 

getroffenen Qualitätssicherungsvereinbarungen sind Be- 

standteil des Vertrages. 

 
11. Anforderung an das Inverkehrbringen von Produkten; 

Produkthaftung 

11.1 Bei der Lieferung von Produkten, die dem Anwen- 

dungsbereich einer Binnenmarktrichtlinie der Europäischen 

Union für das erstmalige Inverkehrbringen unterfallen,   wie 

z.B. EG-Maschinenrichtlinie, Druckgeräterichtlinie, EMV- 

Richtlinie usw., verpflichtet sich der Lieferant zur Einhaltung 

der dort maßgeblichen Sicherheits- und Gesundheitsschutz- 

anforderungen und Verfahren. Sofern darin vorgesehen, hat 

der Lieferant eine EG-Konformitätserklärung für diese Pro- 

dukte auszustellen und das CE–Kennzeichen anzubringen. 

Bei unvollständigen Maschinen i.S. der EG- 

Maschinenrichtlinie Nr. 2006/42/EG hat der Lieferant dem 

Besteller eine Einbauerklärung nach Anhang II B der EG- 

Maschinenrichtlinie in der vom Besteller geforderten Form 

(erweiterte Einbauerklärung) sowie zusätzlich eine Betriebsan- 

leitung nach Anhang I Ziff. 1.7.4. der EG-Maschinenrichtlinie 

auszuhändigen. Auf Verlangen und nach Wahl des Bestellers 

hat der Lieferant die von ihm erstellte Risikobeurteilung an 

den Besteller auszuhändigen oder dem Besteller Einblick in 

diese zu gewähren. 

 
11.2 Soweit der Lieferant für einen Schaden außerhalb der 

gelieferten Ware verantwortlich ist und der Besteller aufgrund 

gesetzlicher Produkthaftung in Anspruch genommen wird, ist 

der Lieferant verpflichtet, den Besteller insoweit von Scha- 

densersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustel- 

len, als die Ursache des Schadens im Verantwortungsbereich 

des Lieferanten gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst 

haftet. 

 
11.3 Im Rahmen seiner Haftung nach Ziffer 11.2 ist der Liefe- 

rant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen des Bestellers 

zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer 

vom Besteller durchgeführten Warn- oder Rückrufaktion er- 

geben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Maß- 

nahmen wird der Besteller den Lieferanten – soweit möglich 

und zumutbar – unterrichten bzw. mit ihm abstimmen. Unbe- 

rührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche aus Produkthaf- 

tung. 

 
11.4 Der Besteller empfiehlt dem Lieferanten, zur Deckung 

der Risiken aus Ziffern 11.2 und 11.3 eine Produkthaftpflicht- 

versicherung zu unterhalten, deren Deckungssumme mindes- 

tens € 1.000.000,00 je Schadensfall betragen sollte. 

 
12. Arbeitssicherheit;  Umweltschutz 

12.1 Der Lieferant hat dafür zu sorgen, dass seine Lieferun- 

gen und Leistungen den auf dem Gelände des Bestellers 

oder sonstigen Erfüllungsortes – soweit der Besteller den Lie- 

feranten auf entsprechende Vorschriften an diesem Ort hin- 

weist – geltenden Umweltschutz-, Unfallverhütungs- und Ar- 

beitsschutzvorschriften sowie sonstige sicherheitstechni- 

schen/-relevanten Regeln genügen, so dass nachteilige Aus- 

wirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden bzw. verrin- 

gert werden. Hierzu wird der Lieferant ein Managementsys- 

tem, z.B. nach DIN EN ISO 14001 oder gleichwertiger Art 

einrichten und weiterentwickeln. Der Besteller hat das Recht, 

gegebenenfalls einen Nachweis über das vom Lieferanten 

betriebene Managementsystem zu verlangen, sowie ein Audit 

im Unternehmen des Lieferanten durchzuführen. 

 
12.2 Der Lieferant hat die einschlägigen Vorschriften über 

den Umgang und das Inverkehrbringen von gefährlichen 

Stoffen, welche z.B. in der europäischen Chemikalienverord- 

nung (REACH), dem Chemikaliengesetz und der Gefahr- 

stoffverordnung enthalten sind, einzuhalten bzw. anzuwen- 

den. 

Der Lieferant hat ferner die für die Entsorgung von Abfällen 

und Reststoffen einschlägigen Vorschriften zu berücksichti- 

gen und den Besteller auf eventuelle Produktbehandlungs-, - 

lagerungs und Entsorgungserfordernisse hinzuweisen. 

 
13. Modelle und Werkzeuge; Geheimhaltung 

13.1 Modelle und Werkzeuge, die auf Kosten des Bestellers 

vom Lieferanten angefertigt werden, gehen nach Bezahlung 

in das Eigentum des Bestellers über. Sie sind vom Lieferan- 

ten sorgfältig zu behandeln, als Eigentum des Bestellers zu 

kennzeichnen und – soweit möglich – getrennt von den an- 

deren Produkten des Lieferanten zu lagern, sowie gegen Ka- 

tastrophen wie Feuer, Wasser, Diebstahl, Verlust und sonsti- 

ge Beschädigungen auf Kosten des Lieferanten zu versi- 

chern. 

Weiterverkauf der nach diesen Modellen und Werkzeugen 

hergestellten Teile ist ohne ausdrückliche schriftliche Geneh- 

migung des Bestellers nicht gestattet. 

 
13.2 Unterlagen, Zeichnungen, Pläne und Skizzen, sowie 

sonstiges Know-how des Bestellers die der Besteller dem 

Lieferanten zur Anfertigung der bestellten Lieferung und/oder 

Leistung gleich in welcher Form (schriftlich, per Telefax, per 

e-Mail oder auf elektronischem Datenspeicher) überlässt, 

bleiben Eigentum des Bestellers. Sie sind Betriebsgeheimnis- 

se des Bestellers und sind vertraulich zu behandeln. Der Lie- 

ferant verpflichtet sich, sie sorgfältig zu behandeln, sie nur 

solchen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, die sie für die 

Ausführung des Vertrages benötigen und die ihrerseits zur 

Geheimhaltung verpflichtet sind, sie nicht Dritten zur Verfü- 

gung zu stellen, Kopien nur für den Zweck der Durchführung 

der  Bestellung  anzufertigen  und  nach  Durchführung  der 
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Lieferung alle Unterlagen einschließlich der Kopien dem Be- 

steller zurückzusenden. 

 
14. Bundesdatenschutzgesetz: 

Der Besteller ist gemäß §§ 28 ff BDSG berechtigt, personen- 

bezogene Daten des Lieferanten im Rahmen des Geschäfts- 

verkehrs zu speichern, zu übermitteln, zu nutzen, zu überar- 

beiten und zu löschen. Die Daten werden an eine zentrale 

Stelle der VOITH GmbH, St. Pöltener Straße 43 gesandt und 

dort erstmalig gespeichert. Der Lieferant erhält hiermit davon 

Kenntnis gemäß § 33 (1) BDSG. 

 
15. Exportkontrolle 

15.1 Auf Anforderung des Bestellers ist der Lieferant zur Ab- 

gabe von Lieferantenerklärungen verpflichtet, die den Erfor- 

dernissen der Verordnung (EG) 1207/2001 entsprechen. Er 

stellt diese dem Besteller rechtzeitig, spätestens mit der An- 

nahme der Bestellung zur Verfügung. Wenn Langzeitlieferan- 

tenerklärungen verwendet werden, hat der Lieferant Verände- 

rungen der Ursprungseigenschaft mit der Annahme der Be- 

stellung unaufgefordert an den Besteller mitzuteilen. Das tat- 

sächliche Ursprungsland ist in jedem Fall in den Lieferpapie- 

ren zu benennen, auch wenn keine Präferenzberechtigung 

vorliegt. 

 
15.2 Der Lieferant ist verpflichtet, den Besteller über etwaige 

Genehmigungspflichten bei (Re-)Exporten seiner Waren ge- 

mäß deutschen, europäischen, US- und anderen anwendba- 

ren Ausfuhr- und Zollbestimmungen zu unterrichten. Hierzu 

gibt der Lieferant, sofern nicht bereits in seinem Angebot 

enthalten, auf Anforderung des Bestellers bei der Annahme 

einer Bestellung und jedem Lieferschein bei den betreffenden 

Warenpositionen 

folgende Informationen an: 

- die statistische Warennummer (HS-Code) 

- die AL-Nr. (Ausfuhrlistennummer) gem. Anhang I und IV zur 

EG-Dual-Use-Verordnung Nr. 428/2009 in der jeweils gülti- 

gen Fassung oder Teil I der Ausfuhrliste (Anlage AL zur deut- 

schen Außenwirtschaftsverordnung) 

- die ECCN (Export Control Classification Number) nach US- 

Exportrecht. 

 
15.3 Auf Anforderung des Bestellers ist der Lieferant ver- 

pflichtet, dem Besteller alle weiteren Außenhandelsdaten zu 

den Waren und deren Bestandteilen schriftlich mitzuteilen, 

sowie den Besteller unverzüglich über alle Änderungen der in 

Ziffer 15.2 genannten Daten schriftlich zu informieren. 

 
15.4 Im Falle der Unterlassung oder der fehlerhaften Mittei- 

lung vorstehender Angaben ist der Besteller unbeschadet 

weiterer Ansprüche berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

 
16. Insolvenz des Lieferanten 

Stellt der Lieferant seine Zahlungen ein oder wird vom Liefe- 

ranten oder einem seiner Gläubiger das Insolvenzverfahren 

über sein Vermögen oder ein vergleichbares Verfahren zur 

Schuldenbereinigung beantragt, so kann der Besteller, unbe- 

schadet seiner sonstigen gesetzlichen oder vertraglichen 

Rechte, nach seiner Wahl den Vertrag mit sofortiger Wirkung 

kündigen, vom Vertrag zurücktreten und/oder in die Verträge 

des Lieferanten mit seinen Unterlieferanten eintreten. 

 
17. Unternehmerische Verantwortung; Verhaltenskodex 

Der Lieferant bekennt sich im Rahmen seiner unternehmeri- 

schen Verantwortung dazu, dass bei oder im Zusammen- 

hang mit der Herstellung und dem Vertrieb seiner Waren 

bzw. Erbringung seiner Leistungen die gesetzlichen Vorschrif- 

ten, einschließlich der Gesetze zum Schutz der Umwelt ge- 

wahrt sind, arbeitsrechtliche Bestimmungen und Gesetze zur 

Gesunderhaltung der Mitarbeiter eingehalten, sowie Kinder- 

und Zwangsarbeit nicht geduldet werden. Der Lieferant be- 

stätigt zudem mit Annahme der Bestellung, sich auf keinerlei 

Form von Bestechung und Korruption einzulassen, noch die- 

se zu tolerieren. 

 
18. Allgemeine Bestimmungen 

18.1 Forderungsabtretungen ohne ausdrückliche schriftliche 

Genehmigung des Bestellers sind ausgeschlossen. 

 
18.2 Auch bei Bestellungen im Ausland unterliegt der Vertrag 

deutschem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist 

ausgeschlossen. 

 
18.3 Unabhängig von dem Ort, an dem die Lieferung durch 

den Lieferanten versandt wird, ist Gerichtsstand für beide 

Teile das am Sitz des Bestellers zuständige Gericht. Der Be- 

steller kann auch am Sitz des Lieferanten klagen. 

 
18.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Ein- 

kaufsbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein oder 

werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Best- 

immungen nicht. 


